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Übersichtskarte (Maßstab 1:50.000)

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 27.10.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257) geändert worden ist.

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), die
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert
worden ist.

Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert
worden ist.

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) i. d. F. vom 15. November 2018 (GVBl. I/18,
Nr. 39), die zuletzt durch das Gesetz vom 28.09.2023 (GVBl. I/23, Nr. 18) geändert
worden ist.
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Planteil B

Textliche Festsetzungen, örtliche Bauvorschriften sowie Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

I. textliche Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 BauGB

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 11 BauNVO)

1.1 Es ist ein sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung für die
Nutzung erneuerbarer Energien als Photovoltaik-Freiflächenanlage (SO Photovoltaik) festgesetzt.
Zulässig sind fest installierte Photovoltaikanlagen jeglicher Art, bestehend aus
Photovoltaikmodulen, Photovoltaikgestellen (Unterkonstruktion), Wechselrichterstation,
Transformatoren-/ Netzeinspeise- stationen, Anlagen zur Speicherung und Einfriedungen.

1.2 Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur Vorhaben zulässig, zu denen sich der
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16-21a BauNVO)

2.1 Die maximal zulässige Grundflächenzahl ist für das sonstige Sondergebiet Photovoltaik (SO
Photovoltaik) auf 0,6 festgesetzt. Die für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche maßgebende
Fläche ist die Fläche des sonstigen Sondergebietes SO Photovoltaik. Eine Überschreitung der
GRZ im Sinne des § 19 Abs. 4 BauNVO ist nicht zulässig.

2.2 Die Höhe der Oberkante baulicher Anlagen im sonstigen Sondergebiet ist auf maximal 4,0 Meter
festgesetzt. Unterer Bezugspunkt ist jeweils der nächste eingetragene Höhenpunkt gemäß
Planeinschrieb. Eine Überschreitung der zulässigen Höhe für notwendige technische Anlagen (z.B.
Kameramasten, Blitzschutz) ist gemäß § 16 Abs. 6 BauNVO bis zu einer Gesamthöhe von
maximal 8,0 Metern zulässig.

3. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 4 und § 23 BauNVO)

3.1 Zäune, Wartungsflächen und Stellplätze gemäß § 12 Abs. 1 BauNVO sowie Nebenanlagen nach
§ 14 Abs. 2 BauNVO, die der technischen Versorgung des Baugebietes dienen, sind, soweit es
sich nicht um Gebäude handelt, außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.

4. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

4.1 Neu anzulegende Zufahrten, Wege und Stellflächen sind zum Schutz des Bodens in wasser- und
luftdurchlässiger Bauweise auszuführen.

4.2. Innerhalb des sonstigen Sondergebietes dürfen maximal 5 Prozent der Baugebietsfläche
versiegelt werden.

4.3 A1 Entwicklung, Pflege und Erhalt von extensivem Grünland (Frischwiese)
Innerhalb des sonstigen Sondergebiets SO Photovoltaik ist unter und zwischen den Modulen
durch Ansaat und Pflege eine naturnahe Wiese zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten.

4.4 A2 Entwicklung, Pflege und Erhalt einer artenreichen Blühwiese
Innerhalb der festgesetzten Grünflächen ist durch Ansaat und Pflege eine artenreiche Blühwiese
zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten.

4.5 A3 Anlage einer Laubstrauchhecke
Innerhalb der festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen ist auf einer Länge von mindestens 230 Metern und einer Breite von mindestens
3 Metern eine zweireihige Laubstrauchhecke aus standortgerechten heimischen Gehölzen zu
pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

II. örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 BbgBO)

5. Einfriedungen
5.1   Die Photovoltaikanlage ist einzufrieden. Die Gesamthöhe der Einfriedung darf maximal 2,50 Meter

über Geländeniveau betragen und ist als Maschendraht-, Industrie- bzw. Stabgitterzaun
auszuführen. Die Einfriedung muss einen durchgehenden Bodenabstand von mindestens 15
Zentimeter aufweisen. Auf die Verwendung von Stacheldraht im unteren Zaunbereich ist zu
verzichten. Eine Errichtung der Einfriedung außerhalb des SO Photovoltaik ist nicht zulässig.

III. Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

(1) Denkmalschutz:
Sollten bei Erdarbeiten Funde zu Tage treten, bei denen anzunehmen ist, dass es sich um Denkmale
(§ 2 Abs. 1 BbgDSchG) handelt, sind diese unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem
Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum anzuzeigen
(§ 11 Abs. 1 und 2 BbgDSchG). Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche
unverändert zu erhalten, damit fachgerechte Untersuchungen und Bergungen vorgenommen werden
können. Wenn die Bergung und Dokumentation des Fundes dies erfordert, kann die
Denkmalschutzbehörde diese Frist verlängern (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG). Ausführende Firmen sind auf
die Meldepflicht hinzuweisen.

(2) Hinweise zu den Maßnahmen A1 bis A3:
Zu A1: Als Ansaat ist eine standortgerechte Regiosaatgutmischung (Ostdeutsches Tiefland) zu
verwenden. Der Boden ist vor der Ansaat zu lockern. Die Flächen unter den Solarmodulen sind, soweit
dies arbeitstechnisch möglich ist, mit anzusäen.
Zu A2: Als Ansaat ist eine standortgerechte Regiosaatgutmischung (z.B. FLL RSM Regio, UG4 -
Ostdeutsches Tiefland) zu verwenden, die vor allem niedrigwüchsige, kraut- und blütenreiche  Arten der
Feldraine und Säume oder Böschungen enthält. Der Boden ist vor der Ansaat zu lockern.
Zu A3: Es ist je 2,25 m² Pflanzfläche ein heimischer und standorttypischer Strauch in Reihe zu pflanzen.
Als Pflanzqualität sind verpflanzte Sträucher mit einer Höhe von 60 bis 100 cm zu verwenden. Für eine
Dauer von 3 Jahren ist eine Gehölzpflege zu gewährleisten (1 Jahr Fertigstellungspflege, 2 Jahre
Entwicklungspflege). Die Gehölze sind dauerhaft zu erhalten.

Anforderungen an die Mahd:
- der Mindestabstand von 15 cm zwischen Boden und Mähwerk ist bei jeder Mahd zwingend

einzuhalten
- die Fortbewegung der Mähtechnik ist stets in Schrittgeschwindigkeit zu gewährleisten
- Beachtung Mahdzeitraum nach Abschluss der Brut der Feldlerche
- bei A1: das Mahdgut ist abzutransportieren
- bei A2: das Mahdgut bleibt, bevor es abgefahren wird, einige Tage liegen, damit bereits gebildete

Samen auf der Fläche verbleiben
Anforderungen an die Nutzung von extensivem Grünland (A1) und artenreicher Blühwiese (A2):
- keine Bodenbearbeitungen
- vollständiger Verzicht von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln

(3) Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen:
Bei baulichen Maßnahmen im Plangebiet sind die Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte
andere Tier- und Pflanzenarten gemäß § 44 BNatSchG einzuhalten. Die Überprüfung der Einhaltung
dieser Vorschriften erfolgt gemäß § 3 Abs. 2 BNatSchG durch die für Naturschutz und Landschaftspflege
zuständigen Behörden. Die Vorschriften können bei Umsetzung der folgenden Maßnahmen eingehalten
werden:
V-AFB1 Bauzeitenregelung: Der Beginn der Bauarbeiten ist jahreszeitlich außerhalb der
Hauptreproduktionszeiten, zwischen dem 31. August und 01. März einzuordnen. Ist aus bautechnischen/
vergaberechtlichen Gründen ein Baubeginn zwischen dem 31. August und 01. März nicht möglich, ist die
Maßnahme V-AFB2 umzusetzen.

V-AFB2 Flächenfreigabe durch eine ökologische Baubegleitung vor Baubeginn: Sollte aus
technischen- oder vergaberechtlichen Gründen die Einhaltung von V-AFB1 nicht gewährleistet werden
können, so sind zwischen 01. März und 31. August (Hauptbrutzeit von Vögeln) die zu beanspruchenden
Flächen durch fachkundiges Personal auf Vorkommen geschützter und streng geschützter Tierarten zu
kontrollieren. Kommt es im Rahmen der ökologischen Baubegleitung (öBB) zu der Feststellung, dass
sich Bruthabitate von boden- oder gehölzbrütenden Vogelarten im bebaubaren Bereich befinden, ist das
weitere Vorgehen und Ergreifen geeigneter Habitate mit der zuständigen Naturschutzbehörde
abzustimmen. Ggf. ist mit dem Baubeginn bis zum Ende der Reproduktionsphase zu warten. Andernfalls
können die Flächen durch die öBB nach der artenschutzrechtlichen Kontrolle freigegeben werden.

V-AFB3 Habitatschutz: Die im Plangebiet vorkommenden Gehölze, die Feuchtwiese, der Graben im
Süden des Geltungsbereiches sowie sonstige Gehölze (Waldränder, Baumreihen, Heckenstreifen) und
wertvolle Saumstrukturen sind als Lebensräume, insbesondere für spezialisierte Vogelarten und
Amphibien, zu bewahren. So sind baubedingte Eingriffe wie Abgrabungen, Ablagerungen,
Baustelleneinrichtungen und Überfahrungen mittels (Bau-)Fahrzeugen außerhalb des Sondergebietes
und abseits der bestehenden Wege und einzurichtenden Verkehrsflächen nicht gestattet.
Gehölzfällungen und -rückschnitte sind vorhabenbedingt nicht vorgesehen und zu unterlassen. Zur
Vermeidung der Zerstörung von Habitatstrukturen entlang des Gewässers ist zudem eine anlagebedingte
Beschattung dieser Flächen durch Solarmodule unzulässig. Unvorhergesehene Eingriffe in die
genannten Strukturen sind im Rahmen der ökologischen Baubegleitung vorab zu begutachten und
freizugeben (vgl. V-AFB 2) sowie im räumlichen Zusammenhang in gleicher Qualität zu ersetzen.

V-AFB4 Breitere Modulreihenabstände innerhalb der Anlage als Ausweichbereich für
bodenbrütende Vogelarten: Es wird ein Modulreihenabstand von mindestens 4 Meter festgesetzt, was
einen 2,7 Meter breiten besonnten Streifen zulässt. Somit ist grundsätzlich eine Wiederbesiedlung der
Feldlerche innerhalb der Anlage möglich (vgl. Peschel et al. 2019, Lieder & Lumpe 2011). Die Flächen
werden entsprechend der Maßnahme A1 (Entwicklung, Pflege und Erhalt von extensivem Grünland
(Frischwiese)) mitentwickelt und gepflegt. Basierend auf der Verschattungsberechnung steht durch die
Aufweitung der Modulreihen sowie der Anordnung und Neigung der Modultische den
Feldlerchenbrutpaaren und weiteren Offenlandbrütern ab ca. 9:00 Uhr morgens bis ca. 17:00 Uhr im
Zeitraum von 08.05. - 06.08. (90 Tage) jeweils bei Sonnenhöchststand ein besonnter Streifen von min.
2,70 Meter zur Verfügung.

Monitoring: Zur Überprüfung der gutachterlichen Annahmen und des Maßnahmenerfolges von V-AFB4
i.V.m A1 ist unter Berücksichtigung der Ausgestaltung der PV-Anlage ein maßnahmenbezogenes
Monitoring vorzusehen. Dieses ist nach den Vorgaben des „Methodenhandbuch zur Artenschutzprüfung
in NRW“ (FÖA Landschaftsplanung GmbH 2021, s. 73ff) durchzuführen und die Ergebnisse als
Jahresberichte der zuständigen uNB zu übermitteln.

Gemeinde Tauche
Beeskower Chaussee 70, 15848 Tauche
fon (0 33 675) 609 0 mail info@gemeinde-tauche.de

ENERTRAG SE
Gut Dauerthal, 17291 Gut Dauerthal
fon (0 39 854) 6459 0 mail enertrag@enertrag.com

Verfahrensvermerke

1. Katastervermerk: Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand
vom .............................. und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und
Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch eindeutig. Die
Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in der Örtlichkeit ist eindeutig möglich.

.................... , .................... ....................................................................
öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

2. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Tauche hat in ihrer Sitzung am .................... den
vorhabenbezogenen Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen
Festsetzungen (Teil B), als Satzung beschlossen.

Tauche , .......................... Siegel   ...........................................
Radlow, Bürgermeister

3. Die Genehmigung der Satzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B), wurde von der höheren
Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom .................... mit Az. ........................................ erteilt.

Beeskow, ..........................  Siegel  .....................................
Landkreis Oder-Spree

4. Es wird bestätigt, dass der Inhalt des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, bestehend aus dem Planteil
(Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B), in der Fassung vom ..................... mit dem hierzu
ergangenen Beschluss der Gemeindevertretung vom ...................... übereinstimmt.

Ausgefertigt, Tauche , ..................... Siegel  .....................................
Radlow, Bürgermeister

5. Die Genehmigung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sowie die Stelle, bei der der Plan während
der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist,
wurden durch die Veröffentlichung im Amtsblatt der Gemeinde Tauche am ................. ortsüblich bekannt
gemacht. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und
weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.
Die Satzung ist am ................... in Kraft getreten.

Tauche , .......................... Siegel .....................................
Radlow, Bürgermeister

0 20 40 200 m10 30 50 100

1.

3.

6.

7.

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 BauNVO)

Sonstiges Sondergebiet mit Zweckbestimmung "Photovoltaik" (§ 11 BauNVO)

Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Baugrenze

private Grünfläche, Zweckbestimmung gemäß Maßnahmenbeschreibung

Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25a BauGB)

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 19 BauNVO)

maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ)GRZ 0,6

OK 4,0 maximal zulässige Höhe der Oberkante baulicher Anlagen (OK) in Meter

Füllschema der Nutzungsschablone

Art der baulichen Nutzung
-----------------------------------------------------------------------------------------------
maximal zulässige Grund-    maximal zulässige Höhe
flächenzahl (GRZ)       der Oberkante baulicher Anlagen (OK)

II. Planzeichen gemäß § 1 Abs. 2 PlanZV, sonstige Planzeichen ohne
Festsetzungscharakter und nachrichtliche Übernahmen

FlurgrenzeFlurstücksgrenze

Geländehöhe in Meter über
NHN im DHHN2016

Wald-/ Gehölzfläche

Flurstücksnummer

Bezeichnung der Maßnahmen

3 Bemaßung in Meter

5. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

SO
Photovoltaik

private Verkehrsfläche, Zweckbestimmung: Zufahrt

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Gebäudebestand

Linie für die Darstellung und Bemaßung der Anbauverbots-/ Anbaubeschränkungszone
gemäß § 24 BbgStrG

geschütztes Biotop
(§ 18 BbgNatSchAG i.V.m.
§ 30 BNatSchG)

I. Zeichnerische Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 BauGB
Planzeichenerklärung gemäß PlanZV
Planteil A (Planzeichnung)
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Entwässerungsgraben
(Mittellinie)

SO Photovoltaik
0,6 4,0OK
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